
HOW TO: Masterarbeit Anmelden und Abgeben – Master KuK (Stand: Juli 2023) 

(siehe auch: Prüfungsordnung (PO) 2021, S. 16–18 – im Anhang) 

 

 Ablauf/Anmeldeverfahren wird sich vsl. mit Einführung des neuen 

Campusmanagementsystems ändern (Updates folgen)! 

 Informationen ohne Gewähr – bitte selbst in PO überprüfen und mit Prüfer:innen 

Rücksprache halten! 

 Bei Fragen an die Studienprofilkoordinatoren wenden: Dr. Niklas Gliesmann 

(Kunstwissenschaft), N.N. (Musikwissenschaft), Dr. Jan Watzlawik (KdT/KdM) 

 ‚Erste Hilfe‘ auch immer beim Fachschaftsrat: fsr.textil@gmx.de  

 

Voraussetzungen: 

1. Erwerb von mind. 78 Leistungspunkten (von 90 Leistungspunkten der 

studiumsbegleitenden Prüfungsleistungen – heißt praktisch, dass alle Interdisziplinären 

Module und zwei der Profilmodule abgeschlossen sein müssen) 

 

Betreuung/ Thema: 

• Als Erstprüfer:innen habilitierte Mitglieder der Insitute für Musik und 

Musikwissenschaft sowie Kunst und Materielle Kultur – andere (promovierte) 

Wissenschaftler:innen nach Absprache mit diesen und dem Prüfungsausschuss 

• Gewünschte:n Erstprüfer:in ansprechen, gemeinsam Zweitprüfer:in wählen 

• Prüfer:innen und Thema werden von Seiten der Studierenden im Anmeldeformular 

festgehalten – in Absprache mit den und mit Beratung durch die Prüfer:innen (Ihr könnt 

Euch sowohl mit einem konkreten Thema an die gewünschten Prüfer:innen wenden als 

auch gemeinsam mit diesen auf die Suche gehen) 

 

Schritte: 

1. Anmeldeformular beantragen (von Seiten der Studierenden) 

a. Studienbuch mit allen zusätzlichen Nachweisen (bspw. während Pandemie 

erhaltene E-Mail Bestätigungen etc. – möglichst übersichtlich!) an Herrn 

Bergermann übersenden (thomas.bergermann@tu-dortmund.de)  

b. Formular erhalten, mit Prüfer:innen ausfüllen und an Herrn Bergermann zurück 

(ggf. mit Nachreichungen zum Studienbuch) 

mailto:fsr.textil@gmx.de
mailto:thomas.bergermann@tu-dortmund.de


c. Anmeldung bei BOSS durch Herrn Bergermann – keine Anmeldung durch 

Studierende nötig 

2. Ausgabe des Themas abwarten – dann kann das Schreiben losgehen! 

a. Thema kann einmal, innerhalb von zwei Wochen zurückgegeben werden (dann 

gilt die Arbeit als nicht begonnen) 

3. 4 Monate Bearbeitungszeit nutzen – beginnt mit Ausgabe des Themas! 

a. Auf Antrag beim Prüfungsausschuss kann eine Nachfrist von bis zu 4 Wochen 

gewährt werden (Verlängerungsantrag 2 Wochen vor Frist an Herrn 

Bergermann! – in Absprache mit dem/der Prüfer:in) 

4. Abgabe erfolgt ausschließlich digital über ExaBase 

5. Bewertung muss spätestens 12 Wochen nach Abgabe mitgeteilt werden 

 

 

Form: 

• Richtwert 80 Seiten (in Absprache mit Prüfer:in: +/- 10%) 

• i.d.R. Einzelarbeit – Arbeitsgruppen sind möglich, dann muss eindeutig ersichtlich 

werden, wer welchen Teil verfasst hat (Seitenzahl von ~80 Seiten versteht sich pro 

Person) 

• Eidesstattliche Versicherung der Zentralen Prüfungsverwaltung: https://www.tu-

dortmund.de/storages/tu_website/Dezernat_4/Dez._4.3/Allgemeine_Vordrucke/Eidess

tattliche_Versicherung.pdf  

https://www.tu-dortmund.de/storages/tu_website/Dezernat_4/Dez._4.3/Allgemeine_Vordrucke/Eidesstattliche_Versicherung.pdf
https://www.tu-dortmund.de/storages/tu_website/Dezernat_4/Dez._4.3/Allgemeine_Vordrucke/Eidesstattliche_Versicherung.pdf
https://www.tu-dortmund.de/storages/tu_website/Dezernat_4/Dez._4.3/Allgemeine_Vordrucke/Eidesstattliche_Versicherung.pdf
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(11) Die Gesamtnote wird zugleich in Form eines Grades nach dem European Credit Transfer 
System (ECTS) ausgewiesen. Darüber hinaus können ECTS-Grade für alle benoteten 
Prüfungsleistungen ausgewiesen werden. Hierzu ist ein entsprechender Beschluss des 
Prüfungsausschusses erforderlich. Die Grade nach ECTS werden wie folgt ausgewiesen: 

A = in der Regel die besten ca. 10 % der erfolgreichen Studierenden 

B = in der Regel die nächsten ca. 25 % der erfolgreichen Studierenden 

C = in der Regel die nächsten ca. 30 % der erfolgreichen Studierenden 

D = in der Regel die nächsten ca. 25 % der erfolgreichen Studierenden 

E = in der Regel die nächsten ca. 10 % der erfolgreichen Studierenden. 

(12) Die Bildung der ECTS-Grade erfolgt grundsätzlich durch einen Vergleich der Kohorten 
der letzten sechs Semester. Ist diese Gruppe kleiner als 50 Personen, so ist die Bezugs-
gruppe aus den letzten 10 Semestern zu ermitteln. Das aktuelle Semester soll bei der 
Bildung der ECTS-Grade grundsätzlich nicht berücksichtigt werden. Solange keine sta-
tistischen Daten zur Berechnung einer relativen Bewertung zur Verfügung stehen, werden 
keine ECTS-Grade ausgewiesen. Aus Gründen der rechtssicheren Vergabe kann durch 
Beschluss des Prüfungsausschusses auf die Ausweisung von ECTS-Graden verzichtet 
werden. Entsprechende Hinweise erscheinen im Abschlussdokument. Bei der Zusam-
mensetzung der Vergleichsgruppe ist nach dem Abschluss und dem Studiengang zu dif-
ferenzieren. Darüber hinaus kann in sachlich begründeten Fällen eine andere Zusam-
mensetzung der Vergleichsgruppe erfolgen. Hierzu ist ein entsprechender Beschluss 
des Prüfungsausschusses erforderlich. 

 

§ 19  
Masterarbeit 

(1) Mit der Masterarbeit sollen die Kandidatinnen oder Kandidaten zeigen, dass sie innerhalb 
einer vorgegebenen Frist eine Problemstellung selbstständig nach wissenschaftlichen 
Methoden bearbeiten können. 

(2) Die Masterarbeit kann von jeder Hochschullehrerin oder jedem Hochschullehrer oder 
habilitierten Mitglied der Fakultät Kunst- und Sportwissenschaften ausgegeben und 
betreut werden. Andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die die Vorausset-
zungen nach § 65 Absatz 1 HG erfüllen, können mit Zustimmung des Prüfungsaus-
schusses die Masterarbeit ausgeben und betreuen. 

(3) Die Ausgabe der Masterarbeit erfolgt auf Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten 
über die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses. Vor der Ausgabe 
der Masterarbeit muss die Kandidatin oder der Kandidat 78 Leistungspunkte erworben 
haben. Der Nachweis der Erfüllung dieser Voraussetzungen ist dem Antrag beizufügen. 
Der Zeitpunkt der Ausgabe ist aktenkundig zu machen. Die Kandidatin oder der Kandidat 
kann in dem Antrag bezüglich der Betreuerin oder des Betreuers und des Themas Vor-
schläge machen. Verzichtet die Kandidatin oder der Kandidat auf das Vorschlagsrecht, 
so vermittelt die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses ein Thema und eine 
Betreuerin oder einen Betreuer für die Masterarbeit. 

(4) Das Thema der Masterarbeit kann nur einmal und nur innerhalb von zwei Wochen ab der 
Ausgabe zurückgegeben werden; die Masterarbeit gilt dann als nicht begonnen. 

(5) Die Bearbeitungszeit für die Masterarbeit beträgt 4 Monate und beginnt mit der Ausga-
be des Themas. Das Thema und die Aufgabenstellung müssen so beschaffen sein, dass 
die Masterarbeit innerhalb dieser Frist abgeschlossen werden kann. Auf begründeten 
Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten kann der Prüfungsausschuss im Einverneh-

AUSZUG AUS DER AKTUELLEN PRÜFUNGSORDNUNG (2021)
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men mit der Betreuerin oder dem Betreuer ausnahmsweise einmalig eine Nachfrist von 
bis zu vier Wochen gewähren. Ein Verlängerungsantrag ist spätestens vierzehn Tage vor 
Ablauf der Bearbeitungszeit an den Prüfungsausschuss zu stellen. 

(6) Der Umfang der Masterarbeit soll 80 Seiten nicht überschreiten. 

(7) Die Masterarbeit ist stets eigenständig als Einzelarbeit zu verfassen. Dies schließt jedoch 
nicht aus, dass das Thema der Masterarbeit innerhalb einer Arbeitsgruppe bearbeitet 
wird. Hierbei muss sichergestellt sein, dass der als Prüfungsleistung zu bewertende 
Beitrag der oder des Einzelnen nach objektiven Kriterien deutlich unterscheidbar und 
bewertbar ist und die Anforderungen nach Absatz 1 erfüllt. Der unter Absatz 7 genannte 
Umfang der Seitenzahlen muss über die Anforderungen einer Einzelarbeit angemessen 
hinausgehen. 

(8) Bei der Abgabe der Masterarbeit hat die Kandidatin oder der Kandidat an Eides statt zu 
versichern, dass sie oder er die Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die 
angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie wörtliche und sinngemäße Zitate 
kenntlich gemacht hat. In das Quellenverzeichnis sind auch unveröffentlichte Beiträge 
aufzunehmen. Für die eidesstattliche Versicherung ist ein einheitlicher Vordruck der 
Zentralen Prüfungsverwaltung zu verwenden und bei der Abgabe der Masterarbeit als 
fester Bestandteil der Masterarbeit unterschrieben einzubinden bzw. entsprechend des 
digitalen Abgabeverfahrens gemäß § 20 Absatz 1 zusammen mit der Abschlussarbeit 
als eine Datei hochzuladen. 

 

§ 20  
Abgabe und Bewertung der Masterarbeit  

(1) Für die Abgabe der Masterarbeit gelten die Bestimmungen der Ordnung zur Abgabe von 
Abschlussarbeiten (Bachelor/Master) der Technischen Universität Dortmund in der je-
weils geltenden Fassung. Sofern das Hochladen von einzelnen Abschlussarbeiten be-
ziehungsweise von Teilen der Abschlussarbeiten aus fachlichen Gründen nicht tauglich 
ist und/oder sofern eine vertragliche Vereinbarung mit Dritten besteht, die eine Veröf-
fentlichung von Abschlussarbeiten oder von Teilen von Abschlussarbeiten ausschließt, 
findet durch Entscheidung des Prüfungsausschusses das bisherige analoge Verfahren 
zur Abgabe von Abschlussarbeiten gemäß Absatz 2 Anwendung. 

(2) Beim analogen Verfahren ist die Masterarbeit fristgemäß bei der Zentralen Prüfungs-
verwaltung der Technischen Universität Dortmund in zweifacher gebundener Ausferti-
gung und zusätzlich in einer für Softwareprodukte zur Plagiatserkennung verwendbaren 
elektronischen Fassung abzugeben. Der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. 
Bei Postanlieferung gilt das Datum des Poststempels. Wird die Masterarbeit nicht frist-
gemäß abgegeben, so gilt sie als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. 

(3) Die Masterarbeit ist von zwei Prüferinnen oder Prüfern zu begutachten und zu bewer-
ten. Eine Prüferin oder ein Prüfer soll die Betreuerin bzw. der Betreuer der Arbeit sein 
(Erstgutachterin oder Erstgutachter). Die zweite Prüferin oder der zweite Prüfer (Zweit-
gutachterin oder Zweitgutachter) wird von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsaus-
schusses genehmigt. 

(4) Die einzelne Bewertung ist entsprechend § 18 Absatz 1 vorzunehmen und schriftlich zu 
begründen. Die Note der Masterarbeit wird aus dem arithmetischen Mittel der beiden 
Einzelnoten gebildet, sofern die Differenz nicht mehr als 2,0 beträgt. Beträgt die Diffe-
renz mehr als 2,0 oder bewertet nur eine Prüferin oder ein Prüfer die Masterarbeit mit 
mindestens „ausreichend“ (4,0), so wird vom Prüfungsausschuss eine dritte Prüferin 
oder ein dritter Prüfer zur Bewertung der Masterarbeit bestimmt. In diesem Fall wird die 
Note der Masterarbeit aus dem arithmetischen Mittel der beiden besseren Noten gebil-
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det. Die Masterarbeit kann jedoch nur dann als „ausreichend“ (4,0) oder besser bewertet 
werden, wenn mindestens zwei Noten „ausreichend“ (4,0) oder besser sind. § 18 Absatz 
7 gilt entsprechend. 

(5) Die Bewertung der Masterarbeit ist der Kandidatin oder dem Kandidaten spätestens 
zwölf Wochen nach der Abgabe mitzuteilen. 

 

§ 21  
Zusatzqualifikationen  

(1) Die oder der Studierende kann vor dem Bestehen bzw. dem endgültigen Nichtbestehen 
in weiteren als den vorgeschriebenen Modulen Prüfungsleistungen erbringen. Mit diesen 
Prüfungsleistungen können keine Leistungspunkte erworben werden. 

(2) Die Bewertung der Prüfungsleistungen wird auf Antrag der Kandidatin oder des Kandi-
daten in das Transcript of Records aufgenommen, jedoch bei der Festsetzung der Ge-
samtnote nicht mit einbezogen. 

 

§ 22  
Zeugnis, Bescheinigungen für einen Hochschulwechsel  

(1) Über die bestandene Masterprüfung erhält die Kandidatin oder der Kandidat in der Re-
gel spätestens vier Wochen nach der Bewertung der letzten Prüfungsleistung ein Zeug-
nis. Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfungsleistung er-
bracht wurde. In das Zeugnis sind die Gesamtnote der Masterprüfung, das Thema und 
die Note der Masterarbeit, die Module und Modulnoten sowie die Anzahl der in den ein-
zelnen Modulen erworbenen Leistungspunkte aufzunehmen. 

(2) Das Zeugnis gibt den Studienschwerpunkt der Kandidatin oder des Kandidaten an. 
(3) Dem Zeugnis wird ein Diploma Supplement beigefügt. Es beschreibt insbesondere die 

wesentlichen, dem Abschluss zugrundeliegenden Studieninhalte, den Studienverlauf, 
die mit dem Abschluss erworbenen Kompetenzen sowie die verleihende Hochschule. 
Das Diploma Supplement wird in deutscher und englischer Sprache ausgestellt. Des 
Weiteren wird dem Zeugnis eine Übersicht über die erbrachten Leistungen beigefügt 
(Transcript of Records). 

(4) Auf dem Transcript of Records werden auf Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten 
zusätzliche Leistungen ausgewiesen, die nicht in die Modul- und Gesamtnote eingegan-
gen sind. Darüber hinaus können im Rahmen des Studiums absolvierte freiwillige Prak-
tika, die auf Antrag über den Prüfungsausschuss genehmigt wurden und die einen in-
haltlichen und fachlichen Zusammenhang zu dem gewählten Studiengang aufweisen, 
mit aufgenommen werden. 

(5) Auf Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten wird auch vor Abschluss der Masterprü-
fung eine Bescheinigung über die bereits erbrachten Prüfungsleistungen (Notenbe-
scheinigung) erstellt, die eine Aufstellung der erfolgreich absolvierten Module mit den 
erworbenen Leistungspunkten und Prüfungsleistungen und den Noten nach § 18 Absatz 
1 enthält.  

(6) Das Zeugnis wird von der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 
unterzeichnet und mit dem Siegel der Fakultät Kunst- und Sportwissenschaften verse-
hen. 

(7) Das Zeugnis und die Bescheinigungen werden auf Antrag der Kandidatin oder des Kan-
didaten in Absprache mit dem Prüfungsausschuss auch in englischer Sprache ausge-
stellt. 
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